CAPOEIRA FLENSBURG e.V.
Datenschutzkonzept – Anlage E

Anlage E: Löschkonzept nach DSGVO 
1. Einleitung und Zielsetzung
Dieses Löschkonzept dient der Einhaltung des Grundsatzes der Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO). Es stellt sicher, dass personenbezogene Daten des Vereins Capoeira Flensburg e. V. gelöscht oder anonymisiert werden, sobald der Verarbeitungszweck entfällt und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mehr bestehen.
2. Rechtsgrundlagen
Die Grundlage für die Festlegung von Speicher- und Löschfristen bilden insbesondere:
· Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO – Grundsatz der Speicherbegrenzung.
· Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Rechtsgrundlage Einwilligung (z. B. für gezielte Fotos).
· Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Rechtsgrundlage Berechtigtes Interesse (z. B. für Übersichtsaufnahmen, Vereinsarchiv).
· Art. 17 DSGVO – Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“).
· Art. 89 DSGVO – Ausnahmen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke (als Grundlage für die Speicherung historischer Bilder).
· § 147 Abgabenordnung (AO) – Aufbewahrung steuerlich relevanter Unterlagen (10 Jahre).
· § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) – Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen (6 Jahre).
3. Verantwortlichkeiten
Für die Umsetzung und Einhaltung dieses Löschkonzepts ist der Vorstand des Vereins verantwortlich. Er kann die operative Durchführung an eine zuständige Person (z. B. Datenschutz-Ansprechpartner) delegieren.
· Kassenwart: Explizit verantwortlich für die Einhaltung der Fristen im Bereich Finanzdaten/Buchhaltung.
· Datenschutz-Ansprechpartner: Koordiniert sämtliche datenschutzrelevanten Aufgaben, überwacht die Einhaltung von Löschfristen (Anlage E), Technischen und Organisatorischen Maßnahmen (Anlage D) und Betroffenenanfragen (Anlage G), unterstützt Vorstandsmitglieder bei Datenschutzfragen und ist zentrale Ansprechperson für die Aufsichtsbehörde.
· Kassenprüfende: Umgang mit Daten gemäß Belehrung (Anlage I – Datenschutzverpflichtung für Kassenprüfende)

	Rolle
	Zuständigkeitsbereich

	Vorstand
	Gesamteinhaltung und Genehmigung des Konzepts

	Kassenwart
	Explizit verantwortlich für die Löschmaßnahmen im Bereich Finanzdaten/Buchhaltung

	Datenschutz-Ansprechpartner
	Verantwortlich für die operative Umsetzung der Löschung der Mitglieder- und Kommunikationsdaten sowie für die technische Löschung und die Backups

	Kassenprüfende
	Nach Anlage I – Datenschutzverpflichtung für Kassenprüfende

	Trainer:innen
	Verantwortlich für die unverzügliche Löschung der Besonderen Kategorien (Gesundheitsdaten) nach Wegfall des Zwecks (Papier schreddern oder verschlüsseltes Speichermedium löschen)




4. Übersicht der Löschfristen
Die Fristen berücksichtigen die rechtlichen Aufbewahrungspflichten und die im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT, Anlage A) dokumentierten Zwecke.
	Datenkategorie / Datentyp
	Zweck der Verarbeitung
	Gesetzl. / vertragl. Aufbewahrungsfrist
	Löschvorgang

	Mitgliederstammdaten (aktive Systeme)
	Verwaltung der Mitgliedschaft, Kommunikation
	6 Monate nach Austritt des Mitglieds
	Löschung aus der Mitgliederverwaltung und allen aktiven Systemen.

	Bankdaten, Buchungsbelege, Rechnungen
	Finanzverwaltung, Erfüllung steuerrechtlicher Pflichten
	10 Jahre (§ 147 AO)
	Endgültige Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

	Handels- und Verwaltungsdokumente
	Vereinsorganisation (z. B. Honorardaten, interne Korrespondenz)
	6 Jahre (§ 257 HGB)
	Endgültige Löschung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

	Besondere Kategorien (Gesundheitsdaten)
	Sicherstellung der Trainingssicherheit, Notfallkommunikation
	Unverzüglich nach Wegfall der Rechtsgrundlage/des Zwecks
	Löschung durch die verantwortlichen Trainer:innen/Personen.

	Kontaktanfragen (E-Mail/Formular)
	Beantwortung von Anfragen (z. B. Probetraining)
	6–12 Monate (spätestens)
	Löschung nach Klärung/nach spätestens 12 Monaten, wenn keine weitere Kommunikation erfolgt.

	Newsletter-Einwilligungsnachweise
	Nachweis der rechtmäßigen Verarbeitung
	3 Jahre nach Widerruf oder Beendigung der Nutzung
	Löschung des Nachweises (z. B. des Logfiles des Double-Opt-In-Verfahrens).

	Fotos/Videos (PR, Porträts, Fokus auf Person)
	Öffentlichkeitsarbeit, Vereins-Website, Social Media, Marketing, Außendarstellung
	Bis auf Widerruf der Einwilligung. Bei Widerruf: Löschung auf allen Kanälen, sofern kein berechtigtes Interesse oder Archivzweck (Art. 89 DSGVO) besteht.
	Löschung auf allen Kanälen bei Widerruf, soweit technisch möglich.

	Fotos/Videos (PR, Übersichten, Events)
	Historische Dokumentation, Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Vereins-Website, Social Media, Marketing, Außendarstellung 
	Bei “Berechtigtem Interesse” (Art. 6 lit. f) max. 10 Jahre für die aktive Nutzung. Danach Überführung ins Vereinsarchiv unter Art. 89 DSGVO (Archivzwecke im öffentlichen Interesse).
	Überprüfung und ggf. Überführung ins Vereinsarchiv oder Löschung bei Widerspruch (Art. 21 DSGVO).

	Teilnahmelisten / Eventmanagement
	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
	6 Monate nach Beendigung der Veranstaltung
	Vernichtung physischer Listen; Löschung digitaler Listen.

	Logdaten / Systemprotokolle
	Gewährleistung der Systemsicherheit und Stabilität
	30 Tage
	Automatische Löschung durch das System.

	Lösch- und Änderungsprotokolle
	Nachweis der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)
	3 Jahre nach erfolgter Löschung/Änderung
	Getrennte und sichere Aufbewahrung.

	
	
	
	





5. Technische und organisatorische Umsetzung
Die Löschung erfolgt auf unterschiedlichen Speichermedien und Systemen:
1. Aktive Datenbestände: Löschung der Datensätze in der Mitgliederverwaltung (z. B. Excel-Datei, Datenbanken) durch autorisiertes Personal.
2. Physische Unterlagen: Vernichtung von Papierdokumenten und Listen mittels Aktenvernichter (Sicherheitsstufe P-4 oder höher).
3. Digitale Speichermedien:
· Datenträgermanagement: Bei der Entsorgung oder Ausmusterung von Laptops oder Speichermedien ist die sichere Löschung (nach dem Stand der Technik) oder die physische Zerstörung sicherzustellen.
· Löschung in Backups: Die Löschung in Backups erfolgt automatisch, da Daten vor dem monatlichen Backup aus den aktiven Systemen gelöscht werden. Bei Beendigung eines Dienstleistungsverhältnisses wird die Datenlöschung im AVV geregelt.
6. Dokumentation der Löschung (Anlage F)
Zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) muss jede Löschung dokumentiert werden.
Das Löschprotokoll enthält mindestens:
· Datum der Löschung
· Betroffene Datenkategorie (z. B. „Mitgliederdaten, ausgetretenes Mitglied, Austrittsdatum 01/2026“) – keine Klarnamen
· System/Datenträger
· Verantwortliche Person
· Verwendete Löschmethode
7. Überprüfung und Aktualisierung
Dieses Löschkonzept (Anlage E) ist als Teil des gesamten Datenschutzkonzepts mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf (z. B. Gesetzesänderungen, neue Verarbeitungstätigkeiten) zu aktualisieren. Die Ergebnisse der Überprüfung werden dokumentiert.
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